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 Verbraucherpreisindizes 



1. Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus gebilligt 
 

Am 3.2.2016 billigte das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Einführung der steuerlichen Förde-

rung des Mietwohnungsneubaus. Damit soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mitt-

leren Preissegment in ausgewiesenen Fördergebieten steuerlich begünstigt werden. 

 

 Der Gesetzentwurf sieht dafür die Einführung einer zeitlich befristeten, degressiven Sonderab-

schreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude in Gebieten mit ange-

spanntem Wohnungsmarkt vor, die auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar 

sind. Wohnungen mit hohem Standard und Geschäftsräume werden vollständig von der Maßnahme 

ausgeschlossen. 
 

 Die Förderung setzt nach dem derzeitigen Gesetzentwurf die Einhaltung einer Baukostenobergrenze 

von 3.000 € je Quadratmeter Wohnfläche voraus, von der maximal 2.000 € je Quadratmeter Wohn-

fläche gefördert werden sollen. 
 

 Die Sonderabschreibung soll im 1. und 2. Jahr 10 % und im 3. Jahr 9 % betragen und neben der 

normalen linearen AfA möglich sein, sodass sich nach 3 Jahren bereits 35 % der Investition steuer-

mindernd auswirken könnten. 
 

 Die begünstigten Flächen müssen mindestens 10 Jahre der Vermietung zu Wohnzwecken dienen. 
 

 Zum Fördergebiet gehören nur Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mietenniveau um 

mindestens 5 % oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt. Zusätzlich werden auch Gebiete mit Miet-

preisbremse und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze in das förderfähige Gebiet einbezogen. 
 

 Die Förderung soll zeitlich auf Baumaßnahmen begrenzt werden, mit denen in den Jahren 2016 bis 

2018 begonnen wird. Maßgebend ist der Bauantrag oder die Bauanzeige. Die Sonderabschreibung 

wird letztmalig im Jahr 2022 möglich sein.  

 

Anmerkung: Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich alle parlamentarischen Hürden zügig passieren. 

Über den Werdegang bzw. die endgültige Verabschiedung halten wir Sie über dieses Informations-

schreiben auf dem Laufenden. 

 

 

2. „Gemischt genutzte Räume“ sind keine Arbeitszimmer 

 

Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sind nur unter der Voraussetzung steuerlich abziehbar, 

dass für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 

Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei grundsätzlich auf 1.250 € im Jahr begrenzt. Ein darüber 

hinaus gehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten be-

trieblichen oder beruflichen Betätigung bildet. 

 

Ein häusliches Arbeitszimmer setzt voraus, dass es sich um einen büromäßig eingerichteten 

Raum handelt, der ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche 

Zwecke genutzt wird. Fehlt es hieran, sind die Aufwendungen hierfür insgesamt nicht abziehbar. 

Damit scheidet eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder 

beruflichen Verwendung aus. Das trifft insbesondere auch bei einer sog. „Arbeitsecke“ zu. Dies hat 

der Große Senat des Bundesfinanzhofs mit Beschluss vom 27.7.2015 festgelegt. 

 

Im entschiedenen Fall war streitig, ob Kosten für einen Wohnraum, der zu 60 % zur Erzielung von Ein-

nahmen aus Vermietung und Verpachtung und zu 40 % privat genutzt wird, anteilig als Werbungskos-

ten abziehbar sind. Der Große Senat begründet seine negative Entscheidung damit, dass der Gesetzge-

ber ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers“ angeknüpft hat, der 

seit jeher voraussetzt, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und ausschließlich oder nahezu aus-

schließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. 

 



 

3.  Angabe der Steuer-Identifikationsnummer ab 1.1.2016 für das Kindergeld 
 

Seit dem 1.1.2016 ist das Kindergeld um weitere 2 € im Monat angehoben worden. Es beträgt jetzt für 

das erste und das zweite Kind monatlich 190 €, für das dritte Kind 196 € und für das vierte und jedes 

weitere Kind jeweils 221 €. Auch der Kinderfreibetrag erhöht sich um 48 € pro Kind und Elternteil. 

 

Damit das Kindergeld in Zukunft ausgezahlt wird, muss der Familienkasse die eigene Steuer-

Identifikationsnummer und die Steuer-Identifikationsnummer des Kindes mitgeteilt werden.  

 

Neuanträge für Kindergeld müssen die Steuer-Identifikationsnummern bereits enthalten. Eltern, die 

schon Kindergeld beziehen und die Nummer im Kindergeldantrag noch nicht angegeben haben, können 

den Kindergeldbezug sicherstellen, indem sie ihrer Familienkasse die Steuer-Identifikationsnummern 

im Laufe des Jahres 2016 schriftlich mitteilen. Kindergeldberechtigte werden im Laufe des Jahres 

2016 von ihrer zuständigen Familienkasse kontaktiert, wenn die Steuer-Identifikationsnummer dort 

noch nicht bei vorliegen. 

 

Ihre Steuer-Identifikationsnummer und die Ihres Kindes finden Sie im jeweiligen Mitteilungsschreiben 

des Bundeszentralamts für Steuern, oder auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeit-

gebers oder in Ihrem Einkommensteuerbescheid verzeichnet. Sie können aber auch mit dem Eingabe-

formular im Internetportal des Bundeszentralamts für Steuern um erneute Zusendung bitten (Link: 

https://www.bzst.de). Die Mitteilung der Steuer-Identifikationsnummer erfolgt schriftlich.  

 

 

4.  Finanzverwaltung lässt Aufstockung von Investitionsabzugsbeträgen in  

einem Folgejahr zu 
 

Mit Urteil vom 12.11.2014 entschied der Bundesfinanzhof, dass ein Investitionsabzugsbetrag in der 

Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 in einem Folgejahr innerhalb des dreijährigen 

Investitionszeitraums bis zum gesetzlichen Höchstbetrag aufgestockt werden kann. Die Finanzverwal-

tung, die eine andere Meinung vertreten hatte, wendet das Urteil nunmehr für die Erhöhung (Aufsto-

ckung) von Investitionsabzugsbeträgen, die in vor dem 1.1.2016 endenden Wirtschaftsjahren in 

Anspruch genommen worden sind, allgemein in allen noch offenen Fällen unter folgenden Voraus-

setzungen an: 

 

 Maßgebende Betriebsgrößenmerkmale: Die Erhöhung eines in einem Vorjahr für eine bestimmte 

Investition beanspruchten Investitionsabzugsbetrages setzt voraus, dass das maßgebende Größen-

merkmal auch am Ende des Wirtschaftsjahres nicht überschritten wird, in dem die Erhöhung berück-

sichtigt werden soll.  

Das sind zzt. bei bilanzierenden Gewerbebetrieben oder der selbstständigen Arbeit dienenden Be-

trieben ein Betriebsvermögen von 235.000 €, bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft ein Wirt-

schaftswert oder ein Ersatzwirtschaftswert von 125.000 € oder bei Betrieben, die ihren Gewinn nach 

§ 4 Absatz 3 ermitteln, ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugsbeträge ein Gewinn von 

100.000 €. 
 

 Maßgebender Investitionszeitraum: Die dreijährige Investitionsfrist beginnt mit Ablauf des Wirt-

schaftsjahres, in dem ein Investitionsabzugsbetrag für ein begünstigtes Wirtschaftsgut erstmals gel-

tend gemacht wird. Eine Erhöhung des Abzugsbetrages in einem Folgejahr verlängert den Investiti-

onszeitraum nicht. 
 

 Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Erhöhungsbeträgen: Eine Erhöhung scheidet aus, wenn 

die Investitionsfrist bei Antragstellung abgelaufen ist und die Investition nicht durchgeführt wurde 

oder bei bereits durchgeführten Investitionen die Erhöhung erkennbar dem Ausgleich von nachträg-

lichen Einkommenserhöhungen dient. 
 



 Erhöhung im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung: Ein Abzug im Wirtschaftsjahr 

der Anschaffung/Herstellung des begünstigten Wirtschaftsgutes ist nicht möglich. Dies gilt auch für 

die Erhöhung von Investitionsabzugsbeträgen. 
 

 Rückgängigmachung: Bei Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirtschaftsgutes sind 

die zuerst beanspruchten Teilabzugsbeträge vorrangig hinzuzurechnen. Soweit die insgesamt bean-

spruchten Investitionsabzugsbeträge für eine bestimmte Investition den Hinzurechnungsbetrag über-

steigen und auch keine nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten innerhalb des ver-

bleibenden Investitionszeitraums anfallen, ist der verbleibende Investitionsabzugsbetrag rückgängig 

zu machen. Dabei sind die zuletzt beanspruchten Teilabzugsbeträge vorrangig rückabzuwickeln. 

 

 

5. Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten ab 2016  

tritt in Kraft 
 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2015 dem Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung 

vom 29.10.2014 zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informa-

tionen über Finanzkonten und zur Änderung weiterer Gesetze zugestimmt. 

 

Die Finanzverwaltungen der Vertragsstaaten können länderübergreifend steuerrelevante Informationen 

austauschen, um der zunehmenden Anzahl von Möglichkeiten zur Steuerverkürzung wirksam zu begeg-

nen. Die Finanzinstitute haben dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten jeweils zum 31. Juli eines 

Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr zu übermitteln; beginnend zum 31.7.2017 für 2016. Die 

Schweiz und Österreich haben erst 2018 für das Jahr 2017 die ersten Informationen zugesagt. 

 

Bei den Gesetzen handelt es sich um den automatischen Austausch von Informationen über Auslands-

konten von Privatpersonen. Damit soll es möglich werden, entsprechende Finanzdaten mit anderen 

Ländern automatisch auszutauschen.  

 

Deutschland und 50 weitere Staaten hatten sich Ende Oktober 2014 in einem globalen Abkommen ver-

pflichtet, sich ab Herbst 2017 gegenseitig über Auslandskonten von Privatpersonen zu informieren. 

Durch das Abkommen sollen auch Banken und Finanzinstitute verpflichtet werden, Informationen über 

Zinsen, Dividenden, Guthaben auf Konten oder Erlöse aus dem Verkauf von Finanzvermögen einer 

Behörde zu melden. Zwischenzeitlich ist die Zahl der teilnehmenden Staaten auf über 60 angestiegen. 

Dazu gehören auch die Cayman lslands, die Kanalinsel Jersey, Liechtenstein und die Schweiz.  

 

Mitgeteilt werden müssen Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdaten 

und -ort jeder meldepflichtigen Person, die Kontonummer, die Jahresenddaten der Finanzkonten 

sowie gutgeschriebene Kapitalerträge.  

 

 

6. Unterschiedliche Besteuerung von Erstattungs- und Nachzahlungszinsen  

vor dem Bundesverfassungsgericht 

 
Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer zu 

Steuernachforderungen oder Steuererstattungen, sind diese zu verzinsen.  

Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind Erstattungszinsen als steuerpflichtige Ein-

nahmen im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen. Nachzahlungszinsen sind hinge-

gen steuerlich nicht ansetzbar.  

 

Die Anordnung der Besteuerung der Erstattungszinsen als Einnahmen aus Kapitalvermögen durch den 

Gesetzgeber verstößt nach Auffassung des BFH im Vergleich zur Nichtabziehbarkeit der Nachzah-

lungszinsen weder gegen das Grundgesetz noch gegen das daraus folgende, an den Gesetzgeber gerich-



tete verfassungsrechtliche Gebot, einmal getroffene (steuerliche) Belastungsentscheidungen folgerich-

tig auszugestalten. 
 

Anmerkung: Gegen diese Entscheidung wurde nunmehr beim Bundesverfassungsgericht  Verfas-

sungsbeschwerde unter dem Aktenzeichen 2 BvR 1711/15 eingelegt. Betroffene Steuerpflichtige sollten 

bei allen noch offenen Bescheiden Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens bis zur endgülti-

gen Entscheidung beantragen. 
 

 

7. Verfassungsbeschwerden gegen das Alterseinkünftegesetz ohne Erfolg 
 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 3 Verfassungsbeschwerden gegen das zum 1.1.2005 in 

Kraft getretene Alterseinkünftegesetz nicht zur Entscheidung angenommen. Somit blieben diese ohne 

Erfolg. 
 

Nach den Neuregelungen des Alterseinkünftegesetzes findet ein Systemwechsel hin zu einer nachgela-

gerten Besteuerung statt. Demnach werden Renteneinkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

und aus berufsständischen Versorgungen – zunächst mit einem Anteil von 50 % und dann je nach Ein-

trittsalter bis 2040 graduell auf 100 % ansteigend – besteuert.  
 

Nach Auffassung des BVerfG steht dem Gesetzgeber bei der Neuordnung der einkommensteuerrechtli-

chen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen ein weiter Gestaltungsspielraum 

zu. Insbesondere hält das oberste deutsche Gericht es mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar, 

dass er Renteneinkünfte aus den verschiedenen Basisversorgungen gleich behandelt, obwohl die hierfür 

bis 2004 geleisteten Beiträge teilweise in unterschiedlichem Maße steuerentlastet waren. 
 
 

8. EuGH: Zur Umsatzsteueraufteilung bei gemischt genutztem Gebäude 
 

Verwendet der Unternehmer ein Grundstück zum Teil für umsatzsteuerpflichtige und zum Teil für um-

satzsteuerfreie Ausführung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, so ist der Teil der 

Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, der den zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führenden Umsätzen 

wirtschaftlich zuzurechnen ist.  
 

Der Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im Wege einer sachgerechten Schätzung er-

mitteln. Eine Ermittlung der Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der Umsätze ist nach deutschem 

Recht nur zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Der Gesetzgeber fordert 

bei Gebäuden vielmehr eine Aufteilung nach Fläche, weil dies angeblich eine sachgerechtere Auftei-

lung darstelle. Das bestätigte der Bundesfinanzhof noch mit Urteil vom 22.8.2013. 
 

Diese Regelung aber widerspricht der Auffassung des Europäischen  Gerichtshofs (EuGH). Dieser stellt 

in einer Rechtssache fest, dass die Befugnis der Mitgliedstaaten zum Erlass einer anderen Methode der 

Berechnung des Vorsteuerabzugs als des Umsatzschlüssels eingeschränkt ist. Die alternative Berech-

nungsmethode darf nicht zu einer allgemeinen Methode gemacht werden, die vom Umsatzschlüssel 

abweicht. Des Weiteren muss die herangezogene alternative Methode eine „präzisere“ Bestimmung des 

Vorsteuerabzugs gewährleisten als die Bestimmung anhand des Umsatzschlüssels. 
 

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige sollten – wenn für sie der Umsatzschlüssel als Aufteilungs-

maßstab vorteilhafter ist – diesen anwenden und sich auf die Entscheidung des EuGH berufen. 
 
 

9. Befreiung von der Zweitwohnungsteuer für aus beruflichen Gründen gehaltene 

Nebenwohnung eines Verheirateten 
 

Eine aus beruflichen Gründen in Hamburg gehaltene Nebenwohnung eines nicht dauernd getrennt le-

benden Ehepartners ist unabhängig vom zeitlichen Umfang der Nutzung von der Zweitwohnungsteuer 

befreit. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 30.9.2015 festgelegt. 



 

Im entschiedenen Fall hatte ein verheirateter Steuerpflichtiger seinen Hauptwohnsitz zunächst in Ham-

burg, wo er eine freiberufliche Tätigkeit ausübte. Später verlegte er seinen Hauptwohnsitz an den 

Wohnort seiner Ehefrau. Danach meldete er in Hamburg einen Nebenwohnsitz an, den er aus berufli-

chen Gründen an 2 bis 3 Tagen in der Woche bewohnte. Das Finanzamt setzte Zweitwohnungsteuer 

fest, weil es davon ausging, dass die Wohnung nur sporadisch und nicht überwiegend beruflich genutzt 

wird.  

 

Nach Auffassung des BFH setzt der Wortlaut des Hamburgischen Zweitwohnungsteuergesetzes nur 

voraus, dass ein Ehepartner die Wohnung aus überwiegend beruflichen Gründen innehat. Die Steuerbe-

günstigung hängt nicht davon ab, dass die Nebenwohnung in Hamburg von dem dort gemeldeten Ehe-

partner auch überwiegend genutzt wird. Die aus der ehelichen Lebensgemeinschaft resultierenden Ver-

pflichtungen rechtfertigen eine Ungleichbehandlung gegenüber unverheirateten Personen. 

 

Anmerkung: Das BFH-Urteil betrifft nicht nur Hamburg, sondern vermutlich alle Städte oder Gemein-

den, die eine Zweitwohnungssteuer erheben. 

 

 

10. Bauabzugsteuer für Photovoltaikanlagen ab 2016 
 

Vergütungen für Bauleistungen, die im Inland gegenüber einem Unternehmer oder einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts erbracht werden, unterliegen der sog. Bauabzugsteuer.  

 

Der Leistungsempfänger ist verpflichtet, vom Rechnungsbetrag 15 % einzubehalten und an das Finanz-

amt abzuführen, es sei denn, ihm liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor oder die gesamte 

Leistung im laufenden Kalenderjahr übersteigt voraussichtlich nicht die Freigrenze von 5.000 € (bzw. 

15.000 € bei ausschließlich steuerfreien Umsätzen). Die Verpflichtung zum Steuerabzug entsteht in 

dem Zeitpunkt, in dem die Leistung erbracht wird. 

 

Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die der Herstellung, Instandsetzung oder Instand-

haltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Nach einer Verfügung des Bayerischen 

Landesamtes für Steuern stellt auch die Installation einer Photovoltaikanlage an oder auf einem Gebäu-

de eine Bauleistung dar. Auch die Aufstellung einer Freilandphotovoltaikanlage kann den Bauleis-

tungsbegriff erfüllen.  

 

Anmerkung: An der bisher anders lautenden Auffassung, dass Photovoltaikanlagen als Betriebsvor-

richtungen nicht den Begriff des Bauwerks erfüllen, wird nicht mehr festgehalten. Die nunmehr gelten-

de Rechtsauffassung wird grundsätzlich in allen offenen Fällen angewendet. Für Fälle bis zum 

31.12.2015 (Zeitpunkt der Entstehung der Bauabzugsteuer) soll es jedoch nicht beanstandet werden, 

wenn ein Abzug der Bauabzugsteuer oder das Anfordern einer Freistellungsbescheinigung unterbleibt. 

 

 

11. Sozialversicherungspflicht des GmbH-Gesellschafters 
 

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits in 2 Urteilen vom 29.8.2012 ausgeführt, dass ein vertrag-

lich bestehendes Weisungsrecht – auch wenn es tatsächlich nicht ausgeübt wird – bedeutsam für die 

Abgrenzung von Beschäftigung und Selbstständigkeit ist.  

 

Nach neuer Auffassung des BSG ist dem Sozialversicherungsrecht eine bloße „Schönwetter-

Selbstständigkeit” fremd, die nur so lange gilt, wie keine Konflikte auftreten. Im Konfliktfall ist allein 

entscheidend, was vertraglich vereinbart wurde. Danach gilt für die Praxis: Maßgebend für die sozial-

versicherungsrechtliche Beurteilung ist die abstrakte Rechtsmacht.  

 

Nunmehr nimmt das BSG in 3 weiteren Urteilen vom 11.11.2015 zur Sozialversicherungspflicht von 

GmbH-Gesellschaftern (GG) Stellung. Darin heißt es u. a.: Allein weitreichende Entscheidungsbefug-



nisse machen einen GG nicht zu einem Selbstständigen. Die Annahme eines solchen eigenen Unter-

nehmerrisikos ist nicht allein deshalb gerechtfertigt, weil für die GmbH hohe Darlehensverbindlichkei-

ten eingegangen und eine weitere Darlehensforderung gegen die GmbH erworben wurde. 

 

Dass ihm von seiner Ehefrau (= Mehrheitsgesellschafterin und Alleingeschäftsführerin) GmbH-

Stimmrechte übertragen wurden, ist unbeachtlich, weil nach dem gesellschaftsrechtlichen Abspaltungs-

verbot das Stimmrecht eines Gesellschafters nicht ohne den dazugehörigen Geschäftsanteil übertragen 

werden kann. Insgesamt verhält es sich daher so, dass der jeweilige Mehrheitsgesellschafter – insbe-

sondere im Konfliktfall – jeweils wieder über sein Stimmrecht verfügen und den GG in der Gesell-

schafterversammlung überstimmen konnte.  

 

Anmerkung: Das BSG misst einer nur auf Zeiten eines harmonischen Zusammenwirkens unter Fami-

lienmitgliedern beschränkten „Schönwetter-Selbstständigkeit“ aber sozialversicherungsrechtlich keine 

entscheidende Bedeutung zu. Ebenso ist es danach irrelevant, wenn geltend gemacht wird, trotz fehlen-

der gesellschaftsrechtlicher Befugnisse sei der GG aufgrund seiner Fachkenntnisse und Stellung „Kopf 

und Seele“ der GmbH. 

 

 

12. Kapitalabfindungen aus Direktversicherung und Sofortrenten sind  

krankenversicherungspflichtig 
 

Werden von freiwillig Versicherten Kapitalleistungen aus einer vom Arbeitgeber abgeschlossenen Di-

rektversicherung in eine Sofortrentenversicherung angelegt, sind sowohl die Kapitalleistung aus der 

Lebensversicherung als auch die Sofortrente beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflege-

versicherung. Das stellt das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 3.12.2015 fest. 

 

Im entschiedenen Fall legte ein freiwillig Versicherter die Kapitalleistung aus einer durch den Arbeit-

geber abgeschlossenen Lebensversicherung in Form einer Direktversicherung in einer Sofortrentenver-

sicherung an. Hierauf erhoben Kranken- und Pflegeversicherung Beiträge. Er machte geltend, dass die 

Kapitalabfindung ihm nicht ausgezahlt wurde, weil er fast den ganzen Betrag direkt in eine Sofortren-

tenversicherung investiert hat, durch welche ihm monatlich etwa 500 € ausgezahlt werden.  

 

Die Krankenversicherung stellte sich nun auf den Standpunkt, der Versicherte müsse nicht nur die Bei-

träge für die Kapitalabfindung zahlen, sondern zusätzlich noch rund 74 € monatlich auf die Sofortrente.  

 

Nach den auf gesetzlicher Grundlage erlassenen bundesweit geltenden „Beitragsverfahrensgrundsätzen 

Selbstzahler“ des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sind sowohl die Kapitalabfindung als 

auch die Sofortrente beitragspflichtig, weil es sich um zwei verschiedene Versicherungen handelt 

und nicht aus der ersten Versicherung nur eine Rentenzahlung anstelle einer Kapitalabfindung 

erlangt wurde. 

 

 

13. Neue Informationspflichten für „Online-Händler“ seit dem 9.1.2016 

 
Für in der Europäischen Union niedergelassene Online-Händler, die Online-Kaufverträge oder Online-

Dienstleistungsverträge eingehen, gibt es seit dem 9.1.2016 eine wichtige Änderung. Sie müssen seit 

diesem Datum in ihrem Shop auf die Möglichkeit einer Online-Schlichtung hinweisen. Das schreibt die 

EU-Verordnung Nr. 524/2013 vor.  

 

Hierfür ist die Platzierung des Links http://ec.europa.eu/consumers/odr auf der Homepage erforderlich. 

Eine Freischaltung dieser Plattform erfolgte ab dem 15.2.2016. Dabei gilt zu beachten, dass der Link 

leicht auffindbar und zugänglich sein muss. Eine genaue Platzierung gibt das Gesetz nicht vor. Die 

Veröffentlichung des Links im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen reicht nicht aus, sofern 

diese erst auf der Bestellseite eingestellt sind. 

 



Betroffen von dieser Informationspflicht sind alle Online-Händler mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. 

Kleinstunternehmer (bis 10 Beschäftigte) bzw. B2B-Unternehmen, die nicht an Verbraucher liefern. Es 

spielt keine Rolle, ob sie die Teilnahme an einer alternativen Streitbeilegung wollen oder nicht. Verfügt 

ein Händler über keine eigene Internet-Seite und vertreibt seine Produkte oder Dienstleistungen über 

Portale wie beispielsweise Amazon oder Ebay, muss er den Link einarbeiten. 

 

 

14. Außergerichtliche Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten  
 

Über die ab sofort geltenden Informationspflichten der EU-Verordnung Nr. 524/2013 für Händler im E-

Commerce hinaus wird es weitere Informationspflichten geben. Das dafür initiierte Verbraucherstreit-

beilegungsgesetz ließ der Bundesrat am 29.1.2016 passieren.  

 

Damit wird die gesetzliche Grundlage für ein flächendeckendes Schlichtungssystem für Streitigkeiten 

zwischen Unternehmern und Verbrauchern geschaffen, das neben die staatliche Justiz tritt. 

 

Unternehmer, die eine Webseite unterhalten oder allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden, müs-

sen den Verbraucher leicht zugänglich, klar und verständlich 

 in Kenntnis setzen, inwieweit er bereit oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, und 

 auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen, wenn sich der Unternehmer zur Teil-

nahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet hat 

oder wenn er aufgrund von Rechtsvorschriften zur Teilnahme verpflichtet ist. Der Hinweis muss 

Angaben zu Anschrift und Webseite der Verbraucherschlichtungsstelle sowie eine Erklärung des 

Unternehmers, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-

nehmen, enthalten. 

 

Die Informationen müssen 

 auf der Homepage des Unternehmers erscheinen, wenn der Unternehmer eine Webseite unterhält, 

 zusammen mit seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben werden, wenn der Unternehmer 

allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. 

 

Von der Informationspflicht sind nur Unternehmen ausgenommen, die am 31.12. des vorangegangenen 

Jahres 10 oder weniger Personen beschäftigten. 

 

Die nun dazu einzurichtenden sogenannten Verbraucherschlichtungsstellen müssen bestimmte Anforde-

rungen zu Fachwissen, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz erfüllen – die Einhaltung der 

Vorgaben wird durch staatliche Stellen geprüft. 

 

Der überwiegende Teil des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes tritt zum 1.4.2016 in Kraft. Die Rege-

lungen zu den Informationspflichten aber treten erst 1.2.2017 in Kraft. 

 

 

15. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
  

Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge sind wichtige Instrumente in einer arbeitsteiligen Wirt-

schaft. Arbeitnehmerüberlassung bietet Unternehmen Möglichkeiten zur flexiblen Abdeckung von Auf-

tragsspitzen und kurzfristigem Personalbedarf. 

 

Zur Verhinderung von Missbrauch und zur Stärkung der Stellung von Leiharbeitnehmerinnen und -

arbeitnehmern sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

und anderer Gesetze u. a. folgende Maßnahmen vor: 

 



 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sollen künftig bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 

18 Monaten bei einem Entleiher eingesetzt werden können. In einem Tarifvertrag sind abweichende 

Regelungen – und damit längere Einsatzzeiten von über 18 Monaten – möglich. 
 

 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sollen nach 9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts 

mit den Stammarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern beim Entleiher gleichgestellt werden (Equal 

Pay). Soweit für das Arbeitsverhältnis ein (Branchen-)Zuschlagstarifvertrag gilt, der eine stufenwei-

se Heranführung des Arbeitsentgelts an Equal Pay vorsieht, besteht den Planungen zufolge der An-

spruch auf Equal Pay erst nach einer Einsatzdauer von 12 Monaten. 
 

 Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern als Streikbrecher. 
 

 Es wird gesetzlich klargestellt, dass Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bei den für die Mit-

bestimmung geltenden Schwellenwerten auch beim Entleiher zu berücksichtigen sind. 
 

 Um den Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu verhindern und gleichzeitig die Prüftätigkeit 

von Behörden zu erleichtern, werden für die Abgrenzung von Werk- und Dienstverträgen zu Ar-

beitsverträgen die wesentlichen von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien gesetz-

lich niedergelegt. Außerdem wird entsprechend der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts klar-

gestellt, dass ein Arbeitsvertrag, unabhängig von der Bezeichnung und dem formalen Inhalt des Ver-

trages, vorliegt, wenn dies der tatsächlichen Vertragsdurchführung entspricht.  

 

Anmerkung: Die Änderungen sollen zum 1.1.2017 in Kraft treten. Bis dahin werden sich sicherlich 

noch ein paar Änderungen im Detail ergeben, über die wir Sie nach Verkündung des Gesetzes informie-

ren. 

 

 

16.  Modernisierung der Pflegeversicherung 
  

Die Modernisierung der Pflegeversicherung passierte am 18.12.2015 den Bundesrat. Sie führt unter 

anderem einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren ein. 

 

 Das neue Begutachtungsverfahren erfasst alle relevanten Aspekte der Pflegebedürftigkeit – unab-

hängig davon, ob diese auf körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen beruhen. 
 

 Die bisherigen 3 Pflegestufen werden durch 5 Pflegegrade ersetzt. Maßgeblich für die Einstufung ist 

dabei der Grad der Selbstständigkeit einer Person.  
 

 Leistungen der Pflegeversicherung richten sich zukünftig allein nach dem festgestellten Pflegegrad 

und sollen passender als bisher auf die Versorgungsbedürfnisse hilfebedürftiger Menschen ausge-

richtet werden. 
 

 Das Gesetz stärkt zudem die soziale Absicherung von pflegenden Angehörigen. So kommt es zu 

Verbesserungen im Bereich der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. 
 

 Zur Finanzierung der Reform erhöhen sich zum Jahresanfang 2017 die Beiträge zur Pflegeversiche-

rung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % des Bruttoeinkommens. 
 

 Die Pflegereform trat in weiten Teilen bereits im Januar 2016 in Kraft. 

 

 

17. Vermieterbescheinigung/Wohnungsgeberbestätigung nach dem 

Bundesmeldegesetz 
 

Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung des Mieters mitzuwirken. Hierzu hat 

er oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflichtigen Person den Einzug oder den Auszug 

schriftlich oder elektronisch innerhalb von 2 Wochen nach Ein- bzw. Auszug zu bestätigen. 

 



Verweigert der Wohnungsgeber die Bestätigung oder erhält die meldepflichtige Person sie aus anderen 

Gründen nicht rechtzeitig, so muss sie dies der Meldebehörde unverzüglich mitteilen. Die Bestätigung 

des Wohnungsgebers enthält folgende Daten: 

 

1. Name und Anschrift des Wohnungsgebers, 

2. Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder Auszugsdatum,  

3. Anschrift der Wohnung sowie 

4. Namen der meldepflichtigen Personen. 

 

Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer/Vermieter der Wohnung Auskunft über Personen verlan-

gen, welche bei ihm wohnen oder gewohnt haben. Kommt er seiner Aufgabe nicht nach oder macht er 

fehlerhafte Angaben in der Vermieterbescheinigung, muss der Mieter dies beim Einwohnermeldeamt 

melden.  

 

Dem Vermieter droht dann ein Bußgeld von bis zu 1.000 €. Mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € 

wird geahndet, wenn der Vermieter wissentlich eine falsche Vermieterbescheinigung ausstellt. 

 

 

18. Zulässigkeit von Werbung mit Produkten in „limitierter Stückzahl“ 

 
Eine Produktwerbung ist unzulässig, wenn der Warenvorrat des Unternehmers so gering ist, dass der 

Verbraucher auch innerhalb einer kurzen Reaktionszeit nach Kenntnisnahme der Werbung keine realis-

tische Chance hat, die angebotene Ware zu erwerben und in der Werbung hinsichtlich der Verfügbar-

keit der Ware lediglich der Hinweis „nur in limitierter Stückzahl“ erfolgt. Das hat das Oberlandesge-

richt Koblenz (OLG) mit seinem Urteil vom 2.12.2015 entschieden. 

 

Im entschiedenen Fall hatte ein Unternehmen durch Prospekte und Anzeigen in einer großen Boule-

vardzeitung sowie im Internet ein Haushaltsgerät beworben. Es sollte an einem bestimmten Wochentag 

in einzelnen Filialen und ab 18.00 Uhr des Wochentages, an dem die Werbung veröffentlicht wurde, 

auch im Internet zu erwerben sein. Bereits 4 Minuten nach 18.00 Uhr war das Gerät online aber nicht 

mehr verfügbar. In den Filialen war es innerhalb von ein bis zwei Stunden nach deren Öffnung vergrif-

fen. 

 

Nach Auffassung des OLG stellt es eine Irreführung des Verbrauchers dar, wenn ein Unternehmer zum 

Kauf von Waren auffordert, ohne darüber aufzuklären, dass er hinreichende Gründe für die Annahme 

hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichwertige Waren für eine angemessene Zeit in an-

gemessener Menge zu dem genannten Preis für den Kunden vorzuhalten. Der inhaltslose Hinweis „nur 

in limitierter Stückzahl“ beseitigt nicht die Irreführung, dass der Kunde keine realistische Chance hat, 

die angebotene Ware zu erwerben.  

 

 
19. „No-Reply“-Bestätigungsmails mit Werbezusätzen unzulässig 
 

In einem vom Bundesgerichtshof am 16.12.2015 entschiedenen Fall wandte sich ein Verbraucher mit 

der Bitte um Bestätigung einer von ihm ausgesprochenen Kündigung per E-Mail am 10.12.2013 an eine 

Versicherung. Diese bestätigte unter dem Betreff „Automatische Antwort auf Ihre Mail (…)“ den Ein-

gang der E-Mail und ergänzte unter der Signatur: 

 

„Übrigens: Unwetterwarnungen per SMS kostenlos auf Ihr Handy. Ein exklusiver Service nur für S. 

Kunden. Infos und Anmeldung unter (…)  

Neu für iPhone Nutzer: Die App S. Haus & Wetter, inkl. Push-Benachrichtigungen für Unwetter und 

vielen weiteren nützlichen Features rund um Wetter und Wohnen: (…) Diese E-Mail wird automatisch 

vom System generiert. Bitte antworten Sie nicht darauf.“  

 



Daraufhin rügte der Verbraucher mit E-Mail vom 11.12.2013 die mit automatisierter Antwort enthalte-

ne Werbung, mit der er nicht einverstanden war. Auch auf diese E-Mail sowie eine weitere vom 

19.12.2013 mit einer Sachstandsanfrage erhielt er eine automatisierte Empfangsbestätigung mit dem 

obigen Inhalt. 

 

Die BGH-Richter kamen zu dem Entschluss, dass gegen den erklärten Willen eines Verbrauchers über-

sandte E-Mail-Schreiben mit werblichem Inhalt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

darstellen. In ihrer Begründung führten sie aus, dass jedenfalls die Übersendung der Bestätigungsmail 

mit Werbezusatz vom 19.12.2013 den Verbraucher in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt 

hat, weil sie gegen seinen zuvor erklärten ausdrücklichen Willen erfolgt ist.  

 

 
20. Nachforderung von Architektenhonorar nach „Schlussrechnung“ 
 

Ein Architekt ist zwar grundsätzlich berechtigt, auch nach einer erteilten Schlussrechnung eine weiter-

gehende Forderung geltend zu machen. Hieran kann er aber nach Treu und Glauben gehindert sein. Die 

Bindung des Architekten ergibt  sich noch nicht aus der Erteilung einer Schlussrechnung allein, sie 

setzt vielmehr eine umfassende Abwägung der beiderseitigen Interessen voraus. 

 

In seiner Entscheidung vom 19.11.2015 stellt der Bundesgerichtshof fest, dass der Architekt dann an 

eine Schlussrechnung gebunden ist, wenn der Auftraggeber auf eine abschließende Berechnung des 

Honorars vertrauen durfte und er sich im berechtigten Vertrauen auf die Endgültigkeit der Schlussrech-

nung in schutzwürdiger Weise so eingerichtet hat, dass ihm eine Nachforderung nicht mehr zugemutet 

werden kann. 

 

Allein die Bezahlung der Schlussrechnung ist jedoch keine Maßnahme, mit der sich der Auftraggeber 

auf die Endgültigkeit der Schlussrechnung einrichtet. Auch der Zeitraum zwischen der Erteilung und 

dem Ausgleich der Honorarrechnung des Architekten und der erstmaligen Geltendmachung eines wei-

tergehenden Honorars auf der Grundlage der Mindestsätze der Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure macht die Zahlung eines Differenzbetrages zwischen einem abgerechneten Pauschalhonorar 

und den Mindestsätzen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure nicht unzumutbar. 

 

 

21. Keine Karenzentschädigung bei Beteiligung am Konkurrenzunternehmen 

durch zinsloses Darlehen 
 

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, das sich auf jede denkbare Form der Unterstützung eines 

Konkurrenzunternehmens bezieht, umfasst auch das Belassen eines zinslosen Darlehens, das der Ar-

beitnehmer einem Konkurrenzunternehmen während des bestehenden Arbeitsverhältnisses zum Zweck 

der Gründung gewährt hat.  

 

In einem Fall aus der betrieblichen Praxis war ein Arbeitnehmer seit dem 1.7.2007 bei einem Unter-

nehmen als Betriebsleiter beschäftigt. In einer Wettbewerbsvereinbarung lautet es u. a.: „Der Arbeit-

nehmer verpflichtet sich für die Dauer von 2 Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weder 

mittelbar noch unmittelbar bei einem oder für ein Unternehmen tätig zu sein, bei der Gründung eines 

solchen Unternehmens mitzuwirken oder sich an ihm zu beteiligen, noch ein solches mit Rat und Tat 

irgendwie zu unterstützen, noch ein solches mittelbar oder unmittelbar allein oder mit anderen zu be-

treiben, das mit der Firma in Wettbewerb steht, insbesondere Werkzeuge und/oder Maschinen entwi-

ckelt, herstellt oder vertreibt, wie sie im Zeitpunkt des Ausscheidens des Arbeitnehmers von der Firma 

entwickelt, hergestellt oder vertrieben werden.“  

 

Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos zum 25.7.2009 und warf dem Betriebsleiter vor, 

er habe während seines Arbeitsverhältnisses den Aufbau einer Firma, die mit ihr in Wettbewerb stand, 

unter anderem durch Vergabe eines Darlehens an deren späteren Geschäftsführer gefördert. Der Arbeit-



nehmer verlangte dagegen die Zahlung einer Karenzentschädigung für die Zeit vom 26.7.2009 bis zum 

30.6.2011 und behauptete, dass er sich in der Zeit vom 26.7.2009 bis zum 25.7.2011 an das nachver-

tragliche Wettbewerbsverbot gehalten hatte.  

 

Dazu entschied das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 7.7.2015, dass die bloße Kapitalbeteiligung an 

einem anderen Unternehmen – wie z. B. eine „Beteiligung“ durch den Erwerb börsengehandelter Ak-

tien eines Konkurrenzunternehmens – grundsätzlich noch keine Tätigkeit ist, die dem Wettbewerbsver-

bot unterliegt. Eine andere Beurteilung ist jedoch geboten, wenn und so weit im Zusammenhang mit der 

Kapitalbeteiligung eine Tätigkeit entfaltet wird. Dem entspricht es, wenn das Kapital zur Gründung des 

Konkurrenzunternehmens gewährt wird oder die Ausübung eines bestimmenden Einflusses auf das 

Konkurrenzunternehmen ermöglicht. Vor diesem Hintergrund hatte der Arbeitnehmer keinen Anspruch 

auf die Zahlung einer Karenzentschädigung.  

 

 

22. Keine Anrechnung eines vorausgegangenen Praktikums auf die Probezeit im Be-

rufsausbildungsverhältnis 
 

Ein  Schulabsolvent bewarb sich im Frühjahr 2013 bei einem Unternehmen um eine Ausbildung zum 

Kaufmann im Einzelhandel. Das Unternehmen versprach ihm die Aufnahme der Ausbildung zum 

1.8.2013. Zur Überbrückung schlossen beide einen „Praktikantenvertrag“ mit einer Laufzeit bis zum 

31.7.2013. 

 

Nach dem gesonderten Berufsausbildungsvertrag begann anschließend die Ausbildung mit einer Probe-

zeit von 3 Monaten. Mit Schreiben vom 29.10.2013, welches dem Auszubildenden (Azubi) am gleichen 

Tag zuging, kündigte der Arbeitgeber das Berufsausbildungsverhältnis zum 29.10.2013.  

 

Der Azubi hielt die Kündigung für unwirksam, da sie erst nach Ablauf der Probezeit erklärt wurde. Das 

dem Berufsausbildungsverhältnis vorausgegangene Praktikum war auf die Probezeit anzurechnen, da 

sich das Unternehmen bereits während des Praktikums ein vollständiges Bild über ihn machen konnte, 

argumentierte der Azubi. 

 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Berufsausbildungsverhältnis während der Probezeit ohne 

Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden konnte. Das Berufsbildungsgesetz schreibt zwingend 

vor, dass ein Berufsausbildungsverhältnis mit einer Probezeit beginnt. Beide Vertragspartner sollen 

damit ausreichend Gelegenheit haben, die für die Ausbildung im konkreten Ausbildungsberuf wesentli-

chen Umstände eingehend zu prüfen. Dies ist nur unter den Bedingungen des Berufsausbildungsver-

hältnisses mit seinen spezifischen Pflichten möglich. Die Dauer eines vorausgegangenen Praktikums ist 

deshalb nicht auf die Probezeit in einem folgenden Berufsausbildungsverhältnis anzurechnen. Auf den 

Inhalt und die Zielsetzung des Praktikums kommt es nicht an. 

 

 

23. Außerordentliche Kündigung - häufige Kurzerkrankungen 
 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit kann ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) sein. Danach handelt es sich um einen wichtigen Grund, wenn Tatsachen vorlie-

gen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und 

unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum 

Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zu-

gemutet werden kann. 

 

Eine außerordentliche Kündigung kommt jedoch nur in eng begrenzten Fällen in Betracht, etwa wenn 

die ordentliche Kündigung aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen ausgeschlossen ist. Das Bundes-

arbeitsgericht (BAG) prüft die Wirksamkeit einer auf häufigen Kurzerkrankungen gestützten Kündi-

gung grundsätzlich in 3 Stufen.  

 



1. Stufe: Im Kündigungszeitpunkt müssen objektive Tatsachen vorliegen, die die Besorgnis weiterer 

Erkrankungen im bisherigen Umfang befürchten lassen. Hierbei kommt häufigen Kurzerkrankungen in 

der Vergangenheit indizielle Bedeutung für eine entsprechende künftige Entwicklung zu. 

 

2. Stufe: Im Rahmen der Prüfung muss festgestellt werden, ob die prognostizierten Fehlzeiten zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führen. Diese kann sich aus Betriebsablauf-

störungen, aber auch aus wirtschaftlichen Belastungen, etwa durch die zu erwartenden Entgeltfortzah-

lungskosten für einen Zeitraum von mehr als 6 Wochen ergeben. 
 

3. Stufe: Auf der Ebene ist dann im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung zu prüfen, ob diese 

Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber billigerweise nicht mehr hingenommen werden müssen.  
 

Bei einer außerordentlichen Kündigung ist dieser Prüfungsmaßstab auf allen 3 Stufen erheblich stren-

ger. Insofern bedarf es eines gravierenden Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung. Als 

Grundlage für eine Prognose ist ein Zeitraum von 3 Jahren geeignet. Unzumutbare wirtschaftliche Be-

lastungen hat das BAG auch dann nicht angenommen, wenn künftig von möglichen Fehlzeiten im Um-

fang von 11,75 Wochen pro Jahr und selbst von 18,81 Wochen auszugehen wäre. 
 

Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 27.8.2014 rechtfertigen zu prog-

nostizierende Arbeitsunfähigkeitszeiten im Umfang von 17,4 Wochen pro Jahr und Entgeltfortzah-

lungskosten im Umfang von 14,7 Wochen jährlich keine krankheitsbedingte außerordentliche Kündi-

gung. 
 

 

24. Zahlung des Mindestlohns bei Vergabe öffentlicher Aufträge  
 

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17.11.2015 kann die Vergabe öffentlicher Auf-

träge durch Gesetz davon abhängig gemacht werden, dass ein Mindestlohn gezahlt wird. Nach Meinung 

der Richter verstößt es nicht gegen das Unionsrecht, wenn ein Bieter, der es ablehnt, sich zur Zahlung 

des Mindestlohns an seine Beschäftigten zu verpflichten, vom Verfahren zur Vergabe eines Auftrags 

ausgeschlossen wird. 

 

Im entschiedenen Fall schloss im Juli 2013 die Stadt Landau das deutsche Unternehmen RegioPost von 

der Beteiligung an einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags über die Postdienstleis-

tungen der Stadt aus, weil sich dieses Unternehmen entgegen den Bestimmungen der Vergabebekannt-

machung auch nach Aufforderung nicht verpflichtet hatte, den Beschäftigten, die im Fall des Zuschlags 

zur Ausführung der Leistungen eingesetzt würden, einen Mindestlohn zu zahlen. 

 

Mit der Entscheidung stellt der EuGH fest, dass Bieter und deren Nachunternehmer von der Beteiligung 

an einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags ausgeschlossen werden können, wenn sie 

sich weigern, sich durch eine schriftliche, ihrem Angebot beizufügende Erklärung zu verpflichten, den 

Beschäftigten, die zur Ausführung der Leistungen eingesetzt werden sollen, einen im Vorhinein festge-

legten Mindestlohn zu zahlen. 
 
 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html


 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2015: Dezember = 107,0; November = 107,1; Oktober = 107,0;  
September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; Juni = 107,0;  Mai 107,1; 
April = 107,0; März =107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

